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Feldvogelschutz versus Hecken:
In Gebieten, in denen klassische Biotophecken mit Feldvogel-
schutzzielen kollidieren und die Landschaft eher offen ge-
halten werden soll, können allenfalls niedere Strauchhecken 
sinnvoll sein. Unter bestimmten Bedingungen werden auch 
reine Strauch-Hecken gefördert, sofern sie in einem Gesamt-
konzept begründet und geplant werden.

Checkliste Neupflanzung

Vor dem Beginn der Pfl anzung: Fördermöglichkeiten mit 
dem LEV abklären und Anträge stellen bzw. bewilligen 
lassen. 

Fläche sollte dauerhaft zur Verfügung stehen. Günstig ist 
die Neuanlage z.B. auf gemeindeeigenen Flächen

Hecken nicht quer zur Bewirtschaftungsrichtung

Entlang von Nutzungsgrenzen, auf der Süd-bzw. West-
seite von Wegen, Gräben oder Bachläufen ist eine Neu-
anlage empfehlenswert (Minimierung von Beschattung 
landwirtschaftlicher Kulturen)

Neben der später voll ausgebildeten Hecke sollten sich 
noch 2m breite Krautsäume entwickeln können. 

Bereits vor Anlage der Hecke muss die Zuständigkeit für 
die Erstpfl ege sowie die langfristige Pfl ege geklärt sein.

Heckenpfl anzung um jeden Preis?
Es gibt durchaus Landschaften, in denen Hecken weder 
typisch noch sinnvoll sind. So benötigen z.B einige Vogelarten 
große zusammenhängende Gebiete, da sie sich durch ihre 
große Fluchtdistanz durch die Sichtbehinderung von Gehölzen 
und Hecken verunsichert fühlen. (z.B. Feldlereche, Brach-
vogel) 

Viele bedrohte Vogelarten sind auf offen gehaltene Landschaften angewiesen. 

In ihren Lebensräumen muss das Pro und Contra von neugeschaffenen Land-

schaftsstrukturelementen wie Hecken sensibel abgewogen werden. Rebhüh-

ner beispielsweise � nden einerseits Schutz, andererseits ist eine Hecke aber 

auch ein Versteck z.B für den Fuchs. Hohe Bäume sind Ansitz für weitere 

Beutegreifer wie Eulen oder Rabenvögel.

Die Planung der Pflanzung

Feldlerche Rebhuhn

Neupflanzung
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Hecken im Landkreis

Nördlicher Landkreis (Ebenen, ausgenommen Flusstäler): Große 
Bereiche sind schon lange ohne Hecken, daher hat das An-
legen eines kleinen einzelnen Heckenzuges  einen geringen 
Effekt auf die Biodiversität. Diese ebene Landschaft ist ein 
bedeutsamer Lebensraum für Feldvögel. Hecken können sich 
u.U. negativ auf das Feldvogelvorkommen auswirken (S.11). 
Die  Anlage von Blühstreifen oder -Flächen ist hier oft die 
bessere Alternative. Bei der Erstellung oder Ausarbeitung 
eines Konzeptes für den funktionalen Biotopverbund können 
sinnvolle Heckenplanungen integriert werden. Ganz im Nord-
osten bei Spielbach befi ndet sich eines der bedeutsamsten 
Wiesenweihen-Brutgebiete Baden-Württembergs. Bei Wallhau-
sen gibt es ein Vogelschutzgebiet von europäischer Bedeutung. 

Südlicher Landkreis:  Die traditionell heckenreichen Gebiete 
(u.a Stufenraine) sind gekennzeichnet durch Heckenschwund. 
Hier kann durch einzelne Heckenneupfl anzungen gut an be-
stehende Strukturen angeknüpft und ein funktionaler Biotop-
verbund geschaffen werden.  

Vogelschutzgebiet

bedeutsames 
Wiesenweihengebiet

Heckenpfl ege in der Steinriegellandschaft und steilen Flußtälern: 
Vor allen die ehemaligen Weinbergshänge sind immer noch 
sehr heckenreich. Neupfl anzungen sind i.d.R kontraproduk-
tiv, da die Biodiversität durch Nutzungsaufgabe bedroht ist, 
d.h. blumen- und blütenreiche Flächen verschwinden durch 
Sträucher (Verbuschung). In diesen Gebieten ist die Heckenpfl e-
ge sehr wichtig. 
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Fruchtbare ebene Lagen wie 
z.B. die Hohenloher Ebene 
besaßen traditionell weniger 
Hecken. Die wenigen Hecken 
entstanden meist, weil sich 
Gebüsche auf den Lese-
steinhaufen bildeten, oft mit 
kleinen Baumgruppen in der 
Mitte. 

Dagegen sind kleinstrukturierte 
Gebiete, wie der Keuperstufen-
rand und die Muschelkalktäler, 
also Kocher und Jagsttal/
Bühler und Ettetal heute noch 
sehr heckenreich.

In Gebieten mit Steinriegeln 
ist die Heckenpfl ege sehr 
wichtig, Heckenneupfl anzun-
gen haben keine Relevanz. 

Steinriegellandschaft EttetalKeuperstufenrand bei Crailsheim/Oberspeltach

Heckenreiches Kochertal Hohenloher Ebene
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Hecken im Landkreis

Feldvogelschutz beachten! – Ob im 
Norden oder Süden unseres Kreises,  
generell gilt: Im Einzelfall prüfen, ob 
in unmittelbare Nähe z.B. Feldlerchen, 
Rebhuhn vorhanden sind. Hecken in 
feldvogelreichen Gebieten sollten i.d.R. 
niedere Strauchhecken sein.

Die Aufteilungen des Landkreises 
Schwäbisch Hall in „Nord-Süd“ bzw. He-
ckenarm und -reich sind sehr pauschal 
und dienen zur Veranschaulichung der 
Thematik in unserem landschaftlich viel-
fältigen Landkreis. Ob eine Heckenpfl an-
zung an einer bestimmten Stelle Sinn 
macht, muss letztendlich am Einzelfall 
entscheiden werden. 

Bitte beachten:

Biotopverbund
als kommunale Aufgabe
Gesetzliche Verankerung 07/2020
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Aktuelles: kommunale Aufgabe „Biotopverbund“ 

Förderungsfähige Konzeptionen und Umsetzungen

15 % Offenland der Landesfl äche soll bis zum Jahr 2030 Bio-
topverbundgebiet werden (§22 NatSchG i.V.m. §21 BNatschG). 
Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt das Land vor allem die 
Gemeinden in die Pfl icht. 

Insbesondere durch lineare und punktförmige Elemente  –  also 
z.B. durch Hecken, Feldraine und Trittsteinbiotope – kann der 
Erhalt und die Neuschaffung eines funktionalen Verbundes zwi-
schen Biotopen gelingen.

In den kommunalen Planungen (z.B. Landschaftsplan/Grün-
plan) sind oftmals bereits verschiedenste Maßnahmen be-
rücksichtigt, die zum Biotopverbund beitragen. Sollte aber 
eine neue Konzeption notwendig werden, wird diese von einem 
Fachbüro erstellt und über die Landschaftspfl egerichtlinie 
mit nun 90% gefördert! Diese Biotopverbundkonzeption liefert 
dann einen aktuellen Überblick über Lebensräume für Tiere 
und Pfl anzen in der Gemeinde. Bereits bestehende Vorhaben, 
aber auch neue Ideen können dabei integriert werden. Die 
Umsetzungsmaßnahmen des Biotopverbundkonzepts werden zu 
70% gefördert!

Wir Landschaftserhaltungsverbände beraten und begleiten 
die Kommunen beim gesamten Planungs- und Realisierungs-
prozess. 

Biotopverbund
als kommunale Aufgabe
Gesetzliche Verankerung 07/2020

Heckenpfl anzungen & Pfl egemaßnahmen 
können in eine Biotopverbundskonzeption 
sinnvoll integriert und in diesem Rahmen 
gefördert werden.
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Quellen/ Weiterführende Literatur: LUBW -Merkblatt 2- Anlage von Hecken 

und Feldgehölzen; LUBW- Fachdienst Naturschutz Merkblatt 4 - Ge-

bietsheimische Gehölze - § 29 a Naturschutzgesetz; Merkblatt „Hecken-

pfl ege“, Fachdienst Naturschutz Baden-Württemberg Infodienst - LEL 

Schwäbisch Gmünd www.lel-bw.de: Hecken und Feldholzinseln

DVL Publikation Landschaftselemente in der Agrarstruktur. Deutscher 

Verband für Landschaftspfl ege (DVL) e.V. (2006). Landschaftspfl ege in 

der Agrarstruktur – Entstehung, Neuanlage und Erhalt – DVL-Schriften-

reihe „Landschaft als Lebensraum“, Heft 9
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